
Verordnung über die Laufbahnen der Beamtinnen und Beamten des allgemeinen
Verwaltungsdienstes (Laufbahnverordnung allgemeiner Verwaltungsdienst – LVO-AVD) [1]
Verordnung über die Ausbildung für den Aufstieg und den Laufbahnwechsel in den
gehobenen nichttechnischen Dienst der allgemeinen Verwaltung (AOgD AL) [2]
Gesetz über die Laufbahnen der Beamtinnen und Beamten (LfbG)
Ausführungsvorschriften über die Fortbildungsveranstaltungen für den Praxisaufstieg in
den gehobenen nichttechnischen Dienst der allgemeinen Verwaltung (AV AOgD AL)

Zum Praxisaufstieg in die Laufbahngruppe 2 im ersten Einstiegsamt können gem. § 17 der
Verordnung über die Laufbahnen der Beamtinnen und Beamten des allgemeinen
Verwaltungsdienstes (Laufbahnverordnung allgemeiner Verwaltungsdienst – LVO‐AVD) zugelassen
werden:

       Beamtinnen und Beamte in Ämtern ab der Besoldungsgruppe A 8, wenn sie:

1. geeignet sind (gemäß § 2 Abs. 1 AOgD AL Beurteilung der Leistungen in den letzten vier
Jahren mit mindestens Buchstabe B oder mit Note 2),

2. sich in einer Dienstzeit (§ 12 des Laufbahngesetzes) von mindestens sechs Jahren auf
Dienstposten verschiedener Aufgabengebiete in Ämtern ab der Besoldungsgruppe A 6
bewährt haben

1. Informationen zum
Aufstiegslehrgang

Rechtliche Grundlage des
Aufstiegslehrgangs

An wen richtet sich der Aufstiegslehrgang?

Anmeldung und Zulassung zum Lehrgang



Die Zulassungsvoraussetzungen müssen zu Beginn der Einführungszeit erfüllt sein. Der Zulassung
zum Lehrgang geht eine Teilnahme am Auswahlverfahren voraus, dessen Bestehen gemäß § 3
AOgD AL zwingend erforderlich ist. Unter Berücksichtigung des Testergebnisses und der
dienstlichen Beurteilungen wird über die Zulassung entschieden.

Die Meldeschlüsse können der Lehrgangsausschreibung entnommen werden. Die Meldung mit
Priorität ist nur mit Kopie des Zulassungsschreibens vollständig, das bis spätestens
zwei Wochen vor Lehrgangsbeginn der VAk zugestellt werden muss. Vor der Zulassung
zum Aufstieg und damit der Teilnahme an theoretischen Lehrveranstaltungen (AL AVD) ist kein
Stellenbesetzungsverfahren zulässig.

Die Aufstiegsfortbildung durch die Teilnahme an nachfolgenden Lehrveranstaltungen der
Verwaltungsakademie dauert ca. 2,5 Jahre und umfasst in der Regel 360 Doppelstunden. Sie findet
an einem Tag in der Woche mit meist 4 Doppelstunden (eine Doppelstunde = 90 Minuten) statt.

Bei der Urlaubsplanung muss darauf Rücksicht genommen werden, dass nur die Sommer- und
Weihnachtsferien unterrichtsfrei sind.

Fachgebiet Anzahl der
Unterrichtsdoppelstunden

Doppelstundenzahl für den
schriftllichen Leistungsnachweis
(Klausur)

Staatsrecht/Verfassung von Berlin 32 2

Dauer des Aufstiegslehrgangs

“ [1]  LVO-AVD vom 5. März 2013 (GVBl. S.41), zuletzt geändert durch Verordnung vom 04.05.2021 (GVBl. S. 495).

[2]  AOgD AL vom 5. März 2004 (GVBl. S. 125), zuletzt geändert durch Verordnung vom 1. September 2020 (GVBl. S.
683).

fn3 [3]  Laufbahngesetz vom 21. Juni 2011 (GVBl. S. 266), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom
05.07.2021 (GVBl. S. 842).

Auf Beamtinnen und Beamte, denen bereits vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Artikels II des
Dienstrechtsänderungsgesetztes  

vom 19. März 2009 ein Amt verliehen war, finden die Bestimmung des § 15 Absatz 5 in der bis zum Inkrafttreten des
Artikels II des  

Dienstrechtsänderungsgesetzes geltenden Fassung weiterhin Anwendung (§ 37 Abs. 3 LfbG).

Fachgebiete und Leistungsnachweise im
Aufstiegslehrgang (Nr. 2 + 3 AV AOgD AL)



Allgemeines Verwaltungsrecht 32 2

Volkswirtschaftslehre 22 2

Betriebswirtschaftslehre 22 2

Haushaltswesen 36 2

Führung und Personalmanagement 36 kein Leistungsnachweis vorgesehen

Planung und Organisation 24 2 (Projektpräsentation)

Bürgerorientiertes
Verwaltungshandeln

12 kein Leistungsnachweis vorgesehen

Öffentliches Dienstrecht 32 2

Sozial- und Jugendhilferecht 34 2

Polizei- und Ordnungsrecht 24 2

Zivilrecht 16 2

Informations- und
Kommunikationstechnik

17 1

Insgesamt: 339  21

Die Leistungsnachweise werden in Form von Klausuren mit einem Umfang von 2 Doppelstunden
(180 Minuten) abgelegt. Ausnahmen stellen die Leistungsnachweise in Informations- und
Kommunikationstechnik (1 Doppelstunde Klausur) und Planung und Organisation (Projektarbeit und
Projektpräsentation) dar.

Voraussetzung für die Ablegung des schriftlichen Leistungsnachweises ist, dass der Hörer/die
Hörerin mindestens zwei Drittel der Unterrichtsstunden in dem jeweiligen Fachgebiet besucht hat.
Andernfalls ist (im Rahmen des organisatorisch Möglichen), das versäumte Fach nachzuholen und
der Leistungsnachweis zu erbringen.

Versäumen Hörer/Hörerinnen wegen Krankheit oder nachweisbarer anderer Verhinderungen einen
Leistungsnachweis, so wird ihnen Gelegenheit gegeben, diesen in Absprache mit der
Verwaltungsakademie Berlin schnellstmöglich - spätestens bis zur Beendigung des Lehrgangs -
nachzuholen.

Ein mit „mangelhaft“ (4,5) oder schlechter bewerteter Leistungsnachweis ist einmal zu
wiederholen.

Lehrgangsteilnehmende, die infolge einer Behinderung gegenüber anderen
Lehrgangsteilnehmenden benachteiligt sind, können bei der Lehrgangsbetreuung der VAk -
möglichst zu Beginn des Lehrganges - einen Nachteilsausgleich für die Teilnahme an den

Nachteilsausgleich



Leistungsnachweisen beantragen. Dem schriftlichen Antrag ist ein ärztliches Gutachten beizufügen,
dem der konkrete „Ausgleich“ zu entnehmen ist.

Über die erfolgreiche Teilnahme stellt die Verwaltungsakademie Berlin ein Zeugnis aus, das das
Gesamtergebnis und die Noten der erbrachten Leistungsnachweise ausweist.

Gemäß Nr. 4 Abs. 3 AV AOgD AL vom 12.10.2016 (AB. Nr.47/28.10.2016) ist der Lehrgang
erfolgreich absolviert, wenn alle Leistungsnachweise erbracht wurden, nicht mehr als drei
Leistungsnachweise mit „mangelhaft (4,5)“ erbracht worden sind und das Gesamtergebnis
mindestens ausreichend ist.  

Den Dienstbehörden werden in regelmäßigen Abständen etwaige Fehlzeiten gemeldet.

Es ist keine Laufbahnprüfung vorgesehen. Die Befähigung wird durch Beschluss des
Landespersonalausschusses (LPA) wirksam.

Anstelle einer Laufbahnprüfung, mit der in der Regel die Befähigung für eine Laufbahn erworben
wird, stellt der LPA den erfolgreichen Abschluss der Einführungszeit fest und erkennt die
Befähigung für die Laufbahn in der Fachrichtung allgemeiner Verwaltungsdienst Laufbahngruppe 2
erstes Einsteigsamt zu.  

Der Antrag auf Feststellung des erfolgreichen Abschlusses der Einführungszeit und Zuerkennung
der Befähigung ist nach dem Ablauf der Einführungszeit mit Vordruck und den nachfolgend
aufgeführten Anlagen zu stellen und enthält zur Begründung eine Darstellung der Inhalte der
Einführung und eine Darlegung der vorgesehenen Verwendung. Es handelt sich stets um individuell
zu formulierende Anträge zur Vorbereitung von personenbezogenen und aufgrund der Rechtslage
in der jeweiligen individuellen Eignung der Beamtin oder des Beamten begründeten
Einzelfallentscheidungen des LPA.

Zeugnis (Nr. 4 Abs. 3 + 4 AV AOgD AL)

Fehlzeiten

Prüfung

Landespersonalausschuss (LPA)



die vollständige Personalakte, insbesondere dienstliche Beurteilungen bis zur Zulassung
zum Aufstieg und während sowie nach Ablauf der Einführungszeit
das Lehrgangszeugnis der VAk mit den während der Einführungszeit dort erbrachten
Leistungsnachweisen
andere Unterlagen, wie etwa während der Einführungszeit im dienstlichen
Zusammenhang verfasste größere Ausarbeitungen oder sogenannte Arbeitsproben, aus
denen die Urheberschaft hervorgeht, z. B. gefertigte Vermerke über eine gutachterliche
Prüfung, schlussgezeichnete oder maßgeblich entworfene Verfügungen,
Arbeitsanweisungen oder andere Texte aller Art

Der Umfang der Arbeitsproben ist individuell abhängig vom Inhalt der während der Einführungszeit
wahrgenommenen Aufgabengebiete. Der Inhalt der Arbeitsproben ergibt sich aus der Beschreibung
des wahrgenommenen Aufgabengebiets oder der Aufgabengebiete bzw. aus dem
Anforderungsprofil. Aus allen Unterlagen muss die Urheberschaft eindeutig erkennbar sein.
Personenbezogene Daten Dritter oder andere vertrauliche Daten müssen unkenntlich gemacht sein
(„schwärzen“).

Ziel des Antrags und der Anlagen ist es, dass sich die Mitglieder des LPA vor der persönlichen
Vorstellung einen Eindruck über Person und Eignung im Beamtenverhältnis sowie über die
erbrachten dienstlichen Leistungen, insbesondere während der Einführungszeit, verschaffen
können.
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